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A. Einleitung

I. Würde durch Selbstbeschränkung –  
Fortschritt im Bewusstsein der vulnerablen Freiheit

Die Geschichte der Freiheit wird seit der Aufklärung als ein Prozess der Selbst-
ermächtigung des Menschen über die Natur erzählt. Doch im Anthropozän – dem 
Zeitalter, in dem die Menschheit zum zentralen Einflussfaktor der Weltgeschichte 
geworden ist – zeigt sich ihre destruktive Seite: Die Naturbeherrschung führt zu 
existenziellen Krisen, insbesondere dem Arten-, Biodiversitäts- und Ressourcen-
verlust, dem Klimawandel, der Zunahme der Meeresspiegel und -temperatur sowie 
der Globalvermüllung mit Plastik.1 Laut einer Studie des internationalen Wissen-
schaftlerteams um Katherine Richardson von 2023 sind sechs der neun planeta-
ren Grenzen bereits überschritten.2 Experten sprechen vom drohenden sechsten 
Massensterben der Erdgeschichte.3 Dass diese Krise menschgemacht ist, heißt im 
Grunde, dass Menschen ihre Freiheit exzessiv und rücksichtslos gebraucht haben. 
Trotzdem dominiert weiterhin ein individualistisches Verständnis von Freiheit, 
nach dem der Mensch die Umwelt grundsätzlich als Mittel zum Zwecke seiner 
Autonomie beliebig gestalten kann. Die Menschheitskrise ist daher auch ein Kampf 
um Freiheit und unseren Begriff davon. Darum entwickele ich – gerade mit Blick 
auf weltweit und hierzulande erstarkende vulgärliberalistische sowie autoritär-
libertäre Tendenzen – ein soziales Freiheitskonzept, das für den Fortschritt die 
ökologisch-sozialen Bedingungen verletzlicher Freiheit angemessen reflektiert. 
Freiheit, so meine Kernthese, kann nur fortbestehen, wenn sich der Mensch seiner 
Vulnerabilität und Angewiesenheit auf Mitmenschen sowie auf eine intakte, aber 
vulnerable Natur bewusst wird und sich selbst beschränkt.

	 1	Zum Konzept der planetaren Grenzen grundlegend J. Rockström et al., A safe operating 
space for humanity, Nature 461 (2009), S. 472 ff.; W. Steffen et al., Planetary boundaries: Guid
ing human development on a changing planet, Science 347 (2015), No. 6223; insbesondere 
zu den Gefahren durch den Klimawandel statt vieler nur D. Armstrong McKay et al., Exceed
ing 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points, Science 377 (2022), 
No. 6611.
	 2	K. Richardson et al., Earth beyond six of nine planetary boundaries, Science Advances 
2023, S. 9 (37). Zu den neun Grenzen, von denen die ersten sechs überschritten sind, gehören: 
1.) der Arten- und Biosphärenverlust; 2.) der Klimawandel; 3.) die Belastung des Planeten mit 
neuartigen Stoffen; 4.) Veränderungen der Landnutzung; 5.) die Störung biogeochemischer 
Kreisläufe; 6.) Veränderungen der Süßwassersysteme; 7.) die Aerosolbelastung der Atmosphäre; 
8.) die Ozeanversauerung; 9.) der Abbau der Ozonschicht.
	 3	G. Ceballos et al., Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled 
by vertebrate population losses and declines, PNAS 114 (30) 2017, E6089 ff.
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In der Rechtswissenschaft gilt die Menschenwürde als der höchste Wert, nach 
dem sich die rechtliche Ordnung unseres Zusammenlebens auszurichten hat. Wie 
Freiheit begriffen wird, hängt also davon ab, was man unter Würde versteht. In 
dem Maße, in dem das Grundgesetz mit der Würdenorm des Art. 1 GG an seiner 
Spitze für eine würdebasierte Freiheitsordnung steht, in demselben Maße ist die 
Deutung der Menschenwürde eine Systemfrage. In der modernen Gesellschaft hat 
sich auf der Basis von Kants autonomiegestütztem Würdeverständnis der norma-
tive Individualismus etabliert. Danach werden Normen von der Autonomie bzw. 
den Interessen des autonomiefähigen Individuums her legitimiert.4 Zwar wird mit 
ihm nicht eine wie auch immer geartete Unbeschränktheit der individuellen Frei-
heit verteidigt. Er wird auch nicht in dem Sinne verabsolutiert, dass die reale Ange-
wiesenheit der Individuen aufeinander und die Unentbehrlichkeit der Gemeinschaft 
sowie sozialer Institutionen für die Entfaltung jedes Einzelnen negiert wird.5 Viel-
mehr dient er in erster Linie der Abgrenzung von einem normativen Kollektivismus. 
Insofern ist der normative Individualismus ein sinnvolles Konzept. Problematisch 
an ihm ist allerdings die ökologisch-soziale und insbesondere tierrechtsethische 
Unterbilanz dessen anthropozentrisch-individualistischen Freiheitsverständnisses.6 
Zudem verschafft er einem formalen Begriff von Freiheit ein theoretisches Gerüst 
und verschleiert die ihr in Wirklichkeit innewohnende Komplexität. Mit der unter-
komplexen Formel „Freiheit ist Freiheit“7 ist schließlich genau so viel gewonnen, 
wie in der Quantenphysik zu sagen, Licht sei Licht.

	 4	Zum normativen Individualismus im Recht D. von der Pfordten, Normativer Individualis-
mus und das Recht, JZ 2005, S. 1069 ff.; zu seiner allgemeinen Bedeutung in der Tradition der 
politischen Philosophie W. Kersting, Einleitung: Die Begründung der politischen Philosophie 
der Neuzeit im Leviathan, in: Ders. (Hrsg.), Thomas Hobbes, Leviathan, 2. Aufl. 2008, S. 9 ff. 
(insb. 20 f.).
	 5	Dies anerkennend betont D. von der Pfordten (Normativer Individualismus und das Recht, 
JZ 2005, S. 1069 [1070 f.]) gleichwohl, dass „[z]wischen dem Faktum des sozialen Zusammen-
lebens und der normativen Rechtfertigung von Politik und Recht […] klar zu unterscheiden“ 
sei. Er grenzt den normativen Individualismus andererseits negativ von libertären Konzeptionen 
ab und unterstreicht zudem die Relevanz etwa von Bildung und Förderung für die Individuen.
	 6	D. von der Pfordten (Normativer Individualismus und das Recht, JZ 2005, S. 1069) schließt 
die Einbeziehung anderer Lebewesen zwar nicht aus, lässt sie jedoch „aus Gründen der Ver-
einfachung außer Betracht“. Es erschließt sich aber nicht unmittelbar, wie man etwa Tiere in 
den normativen Individualismus einbeziehen könnte, ohne damit das gesamte, auf Autonomie 
bauende Konzept zu unterminieren. Dies und das im Fließtext Folgende ist kein Vorwurf gegen 
von der Pfordten, sondern lediglich eine kritische Feststellung. Auch im Übrigen bezieht sich 
die in dieser Arbeit an verschiedenen Stellen formulierte Kritik gegen den normativen Indivi-
dualismus nicht im spezifischen Sinn seines Ansatzes. Sie gilt vielmehr einem allgemeinen und 
grundsätzlichen anthropozentrisch-individualistischen Verständnis von normativer Legitimität, 
wie es letztlich auch den hier zu behandelnden klassischen und modernen Vertragstheorien zu-
grunde liegt.
	 7	I. Berlin, Zwei Freiheitsbegriffe, in: J. Nida-Rümelin / W. Vossenkuhl (Hrsg.), Ethische und 
politische Freiheit, 1998, S. 129 (136): „Jedes Ding ist das, was es ist: Freiheit ist Freiheit – und 
nicht Gleichheit oder Fairneß oder Gerechtigkeit oder Kultur oder menschliches Glück oder 
gutes Gewissen.“
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Zwar hat die Aufklärung zu emanzipatorischem Fortschritt geführt, indem sie 
die Befreiung des Individuums aus kulturellen, religiösen oder sozialen Zwängen 
und damit aus der Unmündigkeit und Abhängigkeit vorantrieb. Insofern trifft He-
gels berühmtes Diktum von der Weltgeschichte als „Fortschritt im Bewußtsein der 
Freiheit“ zu.8 Diese Sichtweise konzentrierte sich jedoch auf die Autonomiefähig-
keit des Menschen, der dadurch die Natur in den Dienst seiner Zwecke stellte.9 So 
wird seit Günter Dürigs wirkmächtiger juristischer Definition unter der Würde des 
Menschen ebendiese ihn „von der unpersönlichen Natur“ abhebende Fähigkeit ver-
standen, bei der Bestimmung seiner selbst „sich und die Umwelt zu gestalten“.10 
Dieses Denken prägt auch die an Kants Zweckformel des Kategorischen Imperativs 
angelehnte Objektformel, mit der in der Rechtspraxis Würdefälle gelöst werden. 
Danach ist der einzelne Mensch stets als Selbstzweck zu achten und niemals als 
bloßes Mittel für die Zwecke anderer zu behandeln. Anders formuliert: Der Mensch 
muss immer als Subjekt und darf nicht als reines Objekt betrachtet werden. Der Ka-
tegorische Imperativ hat zwar im Allgemeinen die sich selbst beschränkende Frei-
heit im Sinn,11 weil er den Einzelnen in dessen Handeln zur Orientierung an Ver-
nunftprinzipien anstelle an blinder Willkür oder subjektiven Neigungen auffordert. 
Seine systemischen Probleme liegen aber darin, dass die nach der Zweckformel 
zu achtende Würde dem Menschen nur insofern zukommt, als er ein autonomie-
fähiges Vernunftwesen (homo noumenon), und nicht, insofern er ein empirisches 
Naturwesen (homo phaenomenon) ist.12 Nach diesem Wesensdualismus wird der 
Mensch also in zwei Sphären aufgespalten: einerseits in die transzendentale Welt 
der Vernunft und andererseits in die empirisch wirkliche Welt der Natur. Da die 
Aufgabe der Vernunft nach dem vorgenannten Würdeverständnis nicht nur die Be-
schränkung der natürlichen Triebe, sondern auch die Beherrschung der Natur ist, 
die man zur Entfaltung seiner Freiheit formt, folgt daraus auch die folgenreiche 
destruktive Unterwerfung sowohl der Natur als auch des natürlichen Menschen 
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